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Corona Hygienekonzept des Turnverein Hetzbach 1919 e. V. 
Hintergrund:  
 
Der TV Hetzbach wird sein Sportangebot wieder aufnehmen unter den aktuell geltenden 
Auflagen bzw. Regeln vom Land Hessen und unter Berücksichtigung der geltenden Regeln 
vom Odenwaldkreis sowie der Stadt Oberzent.  
Voraussetzung bzw. Entscheidung welche Gruppen ihre Übungsstunden zu welchem 
Zeitpunkt wieder starten wird von den jeweiligen Übungsleitern beschlossen.  
Hier möchten wir um Verständnis bitten, unsere Übungsleiter führen ihre Tätigkeit in 
unserem Verein ehrenamtlich durch und haben natürlich auch eine Eigenverantwortung für 
ihre eigene Familie, daher möchten wir Sie bitten, die jeweiligen Entscheidungen der 
einzelnen Übungsleiter zu akzeptieren.   
Welche Gruppen zu welchem Zeitpunkt wieder starten wird in der jeweiligen Gruppe 
kommuniziert.  
 
Hier die aktuellen Regeln. 
 
Wie bereits seit September ist nicht mehr rein die Infektionsinzidenz der alleinige Indikator 
für die Coronavirus-Schutzmaßnahmen, sondern auch die Hospitalisierungsinzidenz und die 
Belegung der Intensivbetten werden einbezogen. 

2-G + Regel: 
 
 Dreifach geimpft (geboostert) 
 Doppelt geimpft und getestet 
 Doppelt geimpft und genesen  
 Genesen und doppelt geimpft 
 Genesen und getestet 
 Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung)  
 Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung)  
 Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests)  
 Geimpft, genesen, geimpft  

 

Ausnahmen: 
 Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht befreit. 
 Befreiung von der 2G+-Nachweispflicht für Schüler*innen ab Schulstart 30.08.21: Als 

Nachweis gilt das Testheft, welches sie im Schulbetrieb führen. 

 
Hygienekonzept: 
 
Im folgenden Hygienekonzept werden die Maßnahmen und Regeln beschrieben, welche für 
die Sportler des Turnverein Hetzbach 1919 e. V. (TVH) gelten um eine Ansteckung mit 
dem Coronavirus beim Training zu vermeiden. 
Es gelten für den TVH maßgeblich die Übergangsregeln für das Training in den DTB-
Sportarten (Deutscher Turner-Bund) für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte 
Sporttreiben. 
Grundlage bilden die zehn Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). 
Diese sind für alle Sportler verpflichtend. Bei Fragen und Problemen ist der Vorstand des 
TVH zu kontaktieren bzw. unseren Hygienebeauftragten  
Tom Kredel Tom.Kredel@TV-Hetzbach.de  

mailto:Tom.Kredel@TV-Hetzbach.de
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Allgemein: 
 
• Das Training findet auf eigene Verantwortung statt. Die Vereinsmitglieder/Sportler sind für 
die Einhaltung der Regeln im Hygienekonzept selbst verantwortlich. 
• Sollten bei einem Vereinsmitglied oder innerhalb dessen Haushalt Krankheitssymptome 
auftreten, nimmt das Vereinsmitglied nicht am Training teil. 
• Nach einem positiven Coronavirus-Test eines Vereinsmitglieds oder innerhalb dessen 
Haushalt nimmt das Vereinsmitglied 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teil. 
• Die Trainer führen Anwesenheitslisten, um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen 
zu können. 
• Desinfektionsmittel wird vom Verein zur Verfügung gestellt. Dieses wird von den Trainern 
während des Trainingsbetriebs bereitgestellt. 
• Falls durch die Stadt Oberzent in den Toiletten nicht ausreichend Seife, Desinfektionsmittel 
und Einweg-Handtücher zur Verfügung gestellt werden, wird der Trainer dies aus 
Vereinsmitteln bereitstellen. Bei Trainingsende soll unser Hygiene-Material im 
entsprechenden Geräteschrank verschlossen werden. 
• Zuschauer sind beim Training in der Halle nicht gestattet. 
 
 

Organisation, An- und Abreise: 
 
• Das Training kann nach Ermessen des Trainers im Freien durchgeführt werden. 
Freiluftaktivitäten sind zu präferieren. 
• Bei Minderjährigen muss das Formular „Teilnahmebescheinigung Minderjähriger“ von den 

Eltern Unterschrieben mitgebracht werden. 
• Die Sportler reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in 
Sportkleidung zum Training an und ab. 
• Nach dem Eintreffen waschen sich die Sportler gründlich die Hände und achten auf den 
Mindestabstand von 1,5 m. 
• Falls beim Betreten und Verlassen der Sportstätte der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
 
 

Training und Trainingsausrüstung: 
 
• In der Halle gilt grundsätzliches Tragen eines Nasen-Mundschutzes sofern es nicht 
sicherheitsgefährdend ist (nicht bei schweißtreibenden Aktivitäten). 
• Die Trainingshalle soll während des Trainings gut gelüftet werden. 
• Das benötigte Trainingsmaterial soll sich auf das Nötigste beschränken. 
• Keine Sportgeräte benutzen, die jeder anfassen/berühren muss. 
(Ausnahme: Desinfektion der Geräte bei Übergabe möglich) 
• Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von 
Personen nur unter Einhaltung des Abstandes von 2 Metern betreten und genutzt werden. 
• Keine Körperkontakte, Mindestabstand von 2-4 m einhalten. 
• Wenn möglich soll eigene Trainingsausrüstung durch die Sportler mitgebracht werden. 
• Eigene Gymnastikmatte oder zumindest ein großes Badetuch mitbringen und über die 
Matte legen. 
• Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien und Matten gereinigt und 
möglichst desinfiziert. 
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Hetzbach, 17. Januar 2022 
Turnverein Hetzbach 1919 e. V. 
Der Vorstand 
 
Die sportartspezifische Festlegungen seitens des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) und seiner Spitzenverbände sind auch online verfügbar: 
 
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln 


